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An"die
Evan!;).DekarfatäiTrter,
Kirchl.Verwaltungsstellen

Betr.: Baugesetzbuchvom 8.12.1986
(BundesgesetzblattTeil I S. 2253 ff.)

Beil.:
. ,

Mehrfertigungen für die Pfarrämter

DasBaugesetzbuchvom 8.12.1986 (BGBII S. 2253) faßt die bisher im Bundesbau-und Städtebau-
förderungsgesetzenthaltenen rechtlichen Grundlagendes Städtebaus in einem einheitlichen GeSetzes-
werkzusammen. Es tritt am 1.7.1987 in Kraft. Im nachfolgendenweisenwir aufeinige wichtige Bestim-,
mungendes Gesetzeshin, die für die Kirchengemeindenund Kirchenbezirkebedeutsam sind, und bitten -
um entsprechende ,Beachtung.

1. Bau leitplanung

Die Bauleitplanungist die Grundlagefürdie städtebauliche Ordnung. Bauleitplänesind der Flächen-
nutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan)und der Bebauungsplan(verbindlicherBauleitplan).
Nach §1 Abs.5 Nr.6 des Gesetzeshaben sämtliche Bauleitplänedie von den Kirchen und Reli-
gionsgesellschaftendes öffentlichen Rechts festgestellten Erfordernissefür Gottesdienst und Seel-
sorgezu berücksichtigen.WasGottesdienst und Seelsorgeerfordern, beurteilen die zuständigen
kirchlichen Dienststellenselbst.

Ausdrücklichistgenannt, daß beider Aufstellungder Bauleitplänedie Belangedes Denkmalschutzes
und der Denkmalpflegesowiedie erhaltenswerj:enOrtsteile>Straßen und Plätzevongeschichtlicher,
künstlerischeroder städtebaulicher B~eutung zu berücksichtigensind. Ferner gilt der Leitsatz, daß
mit Grund undBoden sparsamund schonend umgegangenwerden soll, wasauch bedeutet, daß
vorrangigdie Wohnqualität in den Ortskernen aufgewertetwird.

In § 4 Abs..1 des Gesetzesist geregelt,daß bei der Aufstellungvon Bauleitplänendie Behörden
und Stellen,die Träger öffentlicher Belangesind und von der Planungberührt werden können,
möglichstfrühzeitigzu beteiligen sind. Hierunter fallen Kirqhengemeindenwie Oberkirchenrat.

Die Beteiligungder Träger öffentlicher BelClngekann nach § 4 Abs. 2 in Verb. mit§ 3 Abs. 2 in
der Wei~edurchgeführtwerden, daß sie von der Auslegungder Bauleitplänemit Erläuterung oder
BegründungNachricht erhalten und innerhalbder Auslegungsfristvon einem Monat eine Äußerung
abgeben können. Den Gemeindenbleibt es unbenommen, die Träger öffentlicher Belangebereits
bei der Aufstellungdes Planentwurfszu beteiligen. .
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Die Feststellung,welche Erfordernissefür Gottesdienst und Seelsorgezu berücksichtigensind,
sollte im Interessegeordneter Vorbereitung der in Frage kommenden Bauvorhaben nicht von der
zuständigen örtlichen Stelle (Kirchengemeinderat,Kirchenbezirksausschuß)allein, sondern im Ein-
vernehmen mit dem Oberkirchenrat getroffen werden. Es ist daher notwendig, daß die Kirchenge-
meinden und Kirchenbezirkerechtzeitig dem Oberkirchenrat das Verfahren der Planaufstellung
mitteilen, damit fristgemäßStellung genommenwerden kann. Wiebisher ist auch der Oberkir-
chenrat Träger öffentlicher Belange.

Der vorbereitende Bauleitplan (Flächennutzungsplan)enthält Darstellungenüber die beabsichtigte
städtebauliche Entwicklungund der sich daraus ergebenden Art der Bodennutzung nach den
voraussehbarenBedürfnissender Gemeinde in den Grundzügen. Er wird für das gesamte Gemeinde-
gebiet aufgestellt. Im Flächennutzungsplan können die Ausstattung des Gemeindegebietsmit Ein-
richtungen und Anlagen zur Versorgungmit Gütern und Dienstleistungendes privaten Bereichs,
insbesonderemit den der Allgemeinheitdienenden Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs,
wie mit Schulen und Kirchen sowie mit sonstigen kirchlichen und mit soziaten, gesundheitlichen
und kulturellen Zweckendienenden Gebäuden und Einrichtungen dargestellt werden. Nach § 8 des
Gesetzestrifft der Bebauungsplanals Bauleitplanverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche
Ordnung. Der Bebauungsplanist aus dem Flächennutzungsplanzu entwickeln. Er legt die Bau-
grundstückefürden Gemeinbedarf,zu denenauchkirchlicheVorhabenzählenkönnen,fest. .

DieBau.leitpläne(Flächennutzungsplanund Bebauungsplan)bedürfen in der Regelder Genehmi-
gungdes RegierungspräsidiumsalshöhererVerwaltungsbehörde.Nach§ 6 Abs. 2 des Gesetzes ist
die Genehmigungzu versagen,wenn der Plan nicht ordnungsgemäßzustande gekommen ist oder
dem Gesetz,denaufgrund diesesGesetzeserlassenenoder sonstigen Rechtsvorschriften wider-
spricht. Die Genehmigungkönnte demnach versagtwerden, wenn in den Plänen die von den zu-
ständigen kirchlichen Stellen festgestellten Erfordernissefür Gottesdienst und Seelsorgenicht oder
nicht ausreichendberücksichtigtworden sind. Die Erteilungder Genehmigungdurch die höhere
Verwaltungsbehördeist ortsüblich bekanntzumachen. Mit der Bekanntmachung treten die Pläne
in Kraft.

2. Genehmigungspflicht für den Bodenverkehr

Um eine geordnete städtebauliche Entwicklungzu gewährleisten,schreibt § 19 des Gesetzeseine
Genehmigungspflichtfür den Bodenverkehrvor. Danach bedarf in Gebieten mit einem genehmig-
ten Bebauungsplanund innerhalb der im Zusammenhangbebauten Ortsteile die Teilung, im
Außenbereich unter bestimmten Voraussetzungenauch die Überlassungvon Grundstücken, der Ge-
nehmigungdurch die Baugenehmigungsbehörde,die im Einvernehmen mit der bürgerlichenGe-
meindeentscheidet. Nach § 19 Abs. 4Ziff. 4 des Gesetzesbedürfen Rechtsvorgängeim Bodenver-
kehr nicht der Genehmigung,wenn eine ausschließlichkirchlichen, wissenschaftlichen,gemein-
nützigenoder mi.ldtätigenZwecken dienende öffentlich-rechtliche Körperschaft, Anstalt oder Stif-
tung, eine mit den Rechten einer Körperschaftdes öffentlichen Rechts ausgestattete Religionsge-
sellschaftoder eine den Aufgaben einer solchen Religionsgesellschaftdien,enderechtsfähigeAnstalt,
Stiftung oder Personenvereinigungals Bewerberoder Eigentümerbeteiligt ist.

Der Rechtsverkehr mit kirchlichen Grundstücken ist daher von der Genehmigungspflicht ausge-
nommen.

3. Gesetzliche Vorkaufsrechte der bürgerlichen Gemeinde

Um es einer Gemeindezu ermöglichen, für öffentliche ZweckeGrundstücke zu erwerben, sieht
das Gesetzdas allgemeineund besondere Vorkaufsrecht für die Gemeinden vor. DieVorkaufsrech-
te dürfen nur zum Wohleder Allgemeinheitausgeübtwerden. Der Verwendungszweckdes Grund-
stücks ist jeweilsanzugeben. Diesgilt auch für den zweckbestimmten Erwerb solcher Grundstücke,
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die im Bauleitplanfür kirchlicheZweckeausgewiesensind.DiekirchlichenDienststellenhabenje-
doch nicht das Recht, in solchen Fällen von der Gemeindedie'Äusübungdes Vorkaufsrechts zu-
gunsten des kirchlichen Rechtsträgerszu verlangen;sie können aber, wenn die Gemeindedas Vor-

. kaufsrecht ausübenwill, verlangen,daß das Vorkaufsrecht dann zugunsten des kirchlichen Rechts-
trägers ausgeübtwird.

Die Gemeindenkönnen das Vorkaufsrecht nicht ausüben,wenn von Kirchen und Religionsgesell-
schaften des öffentlichen Rechts für Zweckedes Gottesdienstes oder der Seelsorgeein Grundstück
gekauft wird.

4. Zulässigkeit von Bauvorhaben

DieZulässigkeitvon Bauvorhabenist in den §§ 29 ff. des Gesetzesgeregelt.Sofern für das Bauge-
biet kein qualifizierter Bebauungsplanvorhanden ist, richtet sich die Zulässigkeitvon Vorhaben
nach dem § 34 (Zulässigkeitvon Vorhaben innerhalbder im Zusammenhangbebauten Ortsteile)
oder § 35 (Bauenim Außenbereich)des Gesetzes.Diesgilt auch, wenn nur ein einfacher Bebau-
ungsplanvorliegt.Von den Festsetzungendes Bebauungsplanskann nach-§ 31 Abs. 2 Nr. 1 des
Gesetzes im Einzelfallbefreit werden, wenn Gründedes Wohlsder Allgemeinheitdies erfordern
und wenn die Abweichungauch unter Würdigungnachbarlicher Interessen mit öffentlichen Belan-
gen vereinbar ist. Bei kirchlichen Bauvorhabenist im Einzelfallzu prüfen, ob von dieser Befrei-
ungsvorschriftGebrauch gemacht werden kann.

5. Entschädigung bei Bebauungsplanänderung

Wirddurch Änderungdes Bebauungsplansdie bisherigeNutzungsmöglichkeitbeeinträchtigt bzw.
der Wertdes Grundstücksvermindert, kann vom Eigentümernach § 42 des Gesetzeseine Entschä-
digungverlangtwerden. Wirddie zulässigeNutzung eines Grundstücks innerhalb einer Frist von
7 Jahren aufgehoben oder geändert, bemisst sich die Entschädigungnach dem Unterschied
zwischendem Wertdes Grundstücksaufgrund der zulässigenNutzung und seinem Wert, der sich in-
folgeder Aufhebungoder Änderungergibt. Nach Ablauf dieser Frist kann vom Eigentümernur
eineEntschädigungfür EingriffeindieausgeübteNutzungverlangtwerden.

6. Umlegung

Nach§ 55 Abs.5 desGesetzeskönnenFlächen,fürdie nachdemBebauungsplaneineNutzungfür
öffentliche Zwecke (z.B. Kirchen und Gemeindehäuser)festgesetzt ist, ausgeschiedenund dem Be-
darfsträger zugeteilt werden, wenn dieser geeignetesErsatzland, das auch außerhalb des Umle- .
gungsgebietsliegenkann, in die Verteilungsmasseeinbringt. Die Umlegungsstellesoll von dieser Be-
fugnis Gebrauch machen, wenn dies zur alsbaldigenDurchführungdes Bebauungsplanszweckmäßig
ist.

Eine entsprechende Verpflichtungder Bedarfsträgerbesteht nicht. Diegenannte Bestimmunger-
öffnet aber die Möglichkeit,daß den zuständigenkirchlichen Körperschaften (Kirchengemeinden,
Kirchenbezirke)bei einer Verzögerungdes Umlegungsverfahrensdas für sie nach dem Bebauungs-
plan ausgewieseneBaulandggf. übereignetwerden kann, wenn sie geeignetesErsatzland bereit-
stellen. -

7. Erschließungsbeitrag

In Abänderungzum bisherigenErschließungsbeitragsrechtkönnen für ein Grundstück, für das
eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in-vollem Umfang entstanden ist (z.B. weil die Er-
schließungsanlagen noch nicht vollständig hergestellt worden sind), Vorausleistungen auf den Er-
schließungsbeitragverlangtwerden, wenn ein Bauvorhabenauf dem Grundstück genehmigtwird
oder wenn mit der Herstellung:von Erschließungsanlagen begonnen worden ist.
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DieVorausleistungist mit der endgültigenBeitragsschuldzu verrechnen. Diesbedeutet, daß die
Kirchengemeindenzu Voraush:~istungenfür bebaubare Grundstücke herangezogenwerden können,
auch wenn in absehbarer Zeit an keine Bebauungbzw. Veräußerungdes Grundstücks gedacht ist.

8. Städtebaulich,e Sanierungsmaßnahmen

Entsprechend den §§136 ff. können städtebauliche Sanierungsmaßnahmenvorbereitet und durch-
geführtwerden, wenn dadurch städtebauliche Mißständewesentlich verbessertoder umgestaltet
werden. DieTräger öffentlicher Belangesind bei der Vorbereitung und DurchfÜhrungder Sanie-
rung zu beteiligenwie bei der Bauleitplanungnach § 4 (s. Ziff. 1 Bauleitplanung).Auf Grund-
stücken von Kirchendes öffentlichen Rechts, die für Zweckedes Gottesdienstes und der Seelsorge
genützt werden, dürfen Sanierungsmaßnahmennur mit Zustimmung des Bedarfsträgers(Kirchen-
gemeinde/OKR)durchgeführt werden.'Wirbitten, in derartigen Fällen rechtzeitig Fühlung mit uns
aufzunehmen.

9. Städtebauliche, Gebote

DieGemeinde kann für Grundstückseigentümernach den §§ 175 ff. ein Baugebot, ein Moderni~
sierungs-oder Instandsetzungsgebot,ein Pflanzgebotoder ein Abbruchgebot erlassen. Der Eigen-
tümer wird dadurch verpflichtet, die angeordnete Maßnahmezu erfüllen. DieseAnordnungen kön-
nen nicht für Grundstücke von Kirchen und Religionsgesellschaftendes öffentlichen Rechts, die
zum Zweckedes Gottesdienstes oder der Seelsorgeverwendet werden, angeordnet werden, die lan-
desrechtlichen Vorschriften über den Schutz und die Erhaltung von Denkmälernwerden davon
nicht berührt.

Die Dekanatämterwerden gebeten, die Pfarrämter der Kirchengemeindenmit beiliegendenAbschriften
zu benachrichtigen. ' ,

Die Kirchlichen Verwaltungsstellen erhalt~n unmittelbar eine Abschrift dieses Schreibens.

(gez.)Pfisterer'
Oberkirehenrat

Beglaubigt
Kanzleiabteilung:

~.A. ~ L-L


